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A N Z E I G E

Wie gut hören Ihre Angehörigen?

            Eine Hörminderung  
 entsteht nicht 
von heute auf   

  morgen. Doch  
    irgendwann merkt  

       man als aussenstehende 
Person, dass Gespräche zunehmend 
kürzer und einseitiger werden. Die 
Aufmerksamkeitsspanne sinkt, das 
Gegenüber kann komplexen Gesprächs- 
situationen nicht mehr folgen und zieht 
sich immer mehr zurück. 

verdrängen oder sich mit ihrer Hörmin-

Besuch bei einer professionellen Hör-
akustikerin oder einem Hörakustiker 

braucht, um die Hörstärke wieder auf 
Vordermann zu bringen.

Hörminderung richtig ansprechen.
Als Vertrauensperson machen Sie 
einen wertvollen Unterschied – indem 
Sie das Thema behutsam ansprechen 
und Überzeugungsarbeit leisten. Nicht 
zwischen Tür und Angel, sondern mög-
lichst ruhig und ungestört. Erzählen 
Sie anfangs von Situationen, in denen 
Ihnen eine Veränderung aufgefallen ist. 

dafür, wie wichtig Hörstärke ist, und 
wie sehr Sie sich wünschen, dass der 

-
schränkt am Leben teilnehmen kann. 
Und: Zeigen Sie schlussendlich Opti-
onen auf, ohne Druck auszuüben.

Einfach aktiv werden.
Einer der wichtigsten Schritte ist es, 
die Person zu einem Hörtest zu moti-

vieren. Eine umfassende Höranalyse 
bei Neuroth ist der erste Schritt zur 
neuen Hörstärke. In einem der über 
80 Neuroth-Hörcenter in der Schweiz 

das eigene Hörvermögen heraus und 
wird anschliessend individuell beraten, 
wie die Hörstärke wieder maximiert 
werden kann. 

Schenken Sie mit Neuroth Hörstärke.
Das schönste Geschenk für Ihre 
Liebsten: Sie sind in Ihrer Situation 
nicht allein und werden von Ihnen 
begleitet. Sollte sich die oder der 

 
Mit 100 Franken möchten wir uns bei 
Ihnen bedanken. Geniessen Sie die neu 
gewonnene Hörstärke miteinander.
 

-
tigkeit der Hörstärke und dies ist eine 

hesch
    ghört?

gute Gelegenheit, das Thema anzu-
sprechen. «Neuroth empfehlen» unter-
stützt Sie und Ihre Liebsten dabei, die 

 
uns, Sie zu begleiten.

Ihre Neuroth-Expertinnen 
und -Experten in Ihrer Nähe in 
Lachen an der Marktstrasse 28.

Publireportage

An Festen wie Ostern steht das Miteinander im Mittelpunkt. Für 
Menschen mit einer unbehandelten Hörminderung ist diese Freude 
jedoch getrübt. Kennen Sie das aus Ihrer Familie? Dann sind Sie 
mehr Hörstärke. 

Kostenlose Infonummer: 
00800 8001 8001, über 80 Hörcenter 
in der Schweiz und Liechtenstein

Jetzt QR-Code scannen 
und mehr über «Neuroth 
empfehlen» erfahren:

«Win-win» für Gemeinde  
und Schwingklub March-Höfe
Die Gemeinde Schübelbach benötigt baldmöglichst zusätzlichen Kindergartenraum. Der Schwingklub 
March-Höfe sucht nach mehr Trainingsfläche. Nun legt die Gemeinde ein spezielles Bauvorhaben vor.

von Martin Risch

Das Anschwingen zu diesem 
nicht alltäglichen Bauvor-
haben fand im Herbst 
des vergangenen Jahres 
statt, wie Othmar Büeler, 

Gemeindepräsident von Schübelbach, 
und Reto Kümin, Präsident des 
Schwingklubs March-Höfe, im Gemein-
dehaus erzählen. Der Gemeindepräsi-
dent verweist dabei auf die massive 
Bautätigkeit in Schübelbach, die Folge: 
«Wir benötigen baldmöglichst mehr 
Raum für die Kindergartenschüler.» 
Deshalb habe man einen Anbau beim 
bestehenden Kinder garten im 
oberen Kreis (Schübelbach- 
Gutenbrunnen-Buttikon), schräg 
gegenüber dem Gemeindehaus, 
ins Auge gefasst. Auch Mehr-
zweckraum werde stark nachge-
fragt. 

Von der Idee zum Projekt
Blick nach Siebnen zu den 
Jungschwingern. Die dortige Trai-
ningsanlage, der Schwingkeller, ist 
in die Jahre gekommen. «Wir brau-
chen einfach mehr Platz als sieben 
auf sieben Meter, wie bisher», erklärt 
Klubpräsident Kümin. Mit über 30 
Jungschwingern sei es zu eng beim 
Training. 

Zwei unterschiedliche Raumbe-
dürfnisse, in beiden Fällen ziem-
lich dringend. Die Gemeinde und der 
Traditionsklub kamen deshalb über-
ein, dass man sich ein gemeinsames 
Projekt vorstellen könnte. Gesagt, ge-
tan: «Danach ging es ruck, zuck, zack, 
zack», wie Büeler betont. Mitglieder des 
Schwingklubs und die Gemeinde hät-
ten zusammen die Idee konkretisiert. 

Der Plan sieht folgendermassen 
aus: Der Schwingklub baut in Eigen-
regie neben dem bestehenden Kin-
dergarten unterirdisch einen neuen 
Schwingplatz mit einer Dimension 
von 13 x 14 Metern. Inbegriffen na-
türlich Dusch- und WC-Anlagen. Dar-
über erstellt die Gemeinde im Erdge-
schoss den neuen Kindergarten und 
im Obergeschoss wird ein Mehrzweck-
raum realisiert. «So kann die Liegen-
schaft optimal genutzt werden», ist 
Büeler überzeugt, «wir schaffen damit 
eine Win-win-Situation.» Reto Kümin 
erklärt dazu, dass man den gesamten 

Unterbau selbstständig erstellen wer-
de. Zur Finanzierung sagt er: «Ein Drit-
tel stemmen wir selbst, den Rest durch 
Sponsoren und auch die öffentliche 
Hand unterstützt uns.» Weitere Spon-
soren seien sehr willkommen, «aber 
ich kann heute schon  sagen, die Finan-
zierung des Schwingkellers wäre ge-
sichert.» Unter anderem wird die Ge-
meinde Schübelbach einen Betrag bei-
steuern. Sie hatte sich bekanntlich vor 
einiger Zeit schon dafür ausgespro-
chen, anstatt eines Fünflibers pro Kopf 
ans Eidgenössische Schwingfest in Mol-
lis zu spenden, gezielt und nachhaltig 
den hiesigen Schwingklub als Jugend-
förderung unterstützen zu wollen.

Gemeinde budgetiert mit 2,2 Mio. 
Der Kindergarten inklusive Oberge-
schoss mit Mehrzweckräumen, den die 
Gemeinde plant, wird auf rund 2,2 Mio. 
Franken zu stehen kommen, wovon 
1,4 Mio. für den Kindergarten anfallen. 
Hierzu werde nun die Sachvorlage aus-
gearbeitet. Diese umfasst neben dem 
Verpflichtungskredit einen weiteren 

Abstimmungspunkt. «Wir wollen dem 
Schwingklub den neuen Schwingkel-
ler im Baurecht mit einer Laufzeit von 
50 Jahren ermöglichen», wie der Ge-
meindepräsident erklärt. Im Baurechts-
vertrag werde alles rechtlich geregelt, 
auch was passieren würde, wenn der 
Klub einst nicht mehr aktiv wäre. Zu-
dem wird ein Nutzungsreglement er-
stellt, worin klar geregelt werde, dass in 
der Schwinganlage nur «schwingnahe» 
Aktivitäten stattfinden dürfen. 

Die Abstimmungsvorlage mit Ver-
pflichtungskredit und der Vorlage für 
das Baurecht wird in der Gemeinde-
broschüre und im Detail an der Ge-
meindeversammlung am 26. April vor-
gestellt. Am 9. Juni, sozusagen beim 
«Ausstich», soll dann das Volk über die-
ses Projekt an der Urne entscheiden. 
«Wir hoffen natürlich, dass unsere Plä-
ne auf Zustimmung stossen», erklären 
Büeler und Kümin unisono. 

Ziel der beiden Akteure ist es, dass 
im besten Fall schon im Herbst 2024 
die Bagger auffahren könnten. Die Ge-
meinde benötigt auf das Schuljahr im 

August 2025/26 einen betriebsberei-
ten neuen Kindergarten. Eile ist in die-
sem Fall zudem angebracht, weil die 
Zeit abläuft, in der der Kanton noch an 
Schulbauten Subventionen zahlt. Für 
den neuen Kindergarten würde der 
Kanton rund 130 000 Franken subven-
tionieren. 

Zum ESAF schon im neuen Keller?
Sollten die Schübelbachner gegen den 
Baurechtsvertrag mit dem Schwingklub 
stimmen, wäre der Kindergarten trotz-
dem realisierbar, dann aber ohne Kel-
lergeschoss. Der Gemeinde- und der 
Klubpräsident sind indes zuversicht-
lich. Kümin: «Wir wären natürlich sehr 
glücklich, könnten wir im Jahr, wenn 
das Eidgenössische Schwingfest in Mol-
lis stattfindet, in einem neuen Schwing-
keller unsere Jugend trainieren.» Und 
wer weiss: Vielleicht liesse es sich so-
gar einrichten, dass «Eidgenossen» 
in Schübelbach haltmachen und sich 
unter dem neuen Kindergarten Ende 
August 2025 den letzten Schliff für den 
grossen Auftritt am ESAF holen. 

Othmar Büeler (rechts) und Klubpräsident Reto Kümin dort,  
wo der Eingang in den neuen Schwingkeller zu stehen kommen 
soll (siehe Visualisierung kleines Bild). Bilder mri/zvg
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Aquaplaning 
und die 
 Böschung
Auch eine Böschung 
darf nicht einfach so 
 beschädigt werden. Das 
weiss nun ein 37-Jähriger 
aus dem Kanton Zürich.

Der Mann war im August letzten Jah-
res auf der A3 Höhe Freienbach unter-
wegs, es regnete, die Fahrbahn war 
nass. Trotzdem fuhr er mit 130 km/h 
auf dem Überholstreifen. Will heis-
sen: Er passte seine Fahrgeschwindig-
keit nicht den vorherrschenden Witte-
rungsbedingungen an. Kurz nach der 
Ausfahrt Schindellegi verlor er auf-
grund von Aquaplaning die Herrschaft 
über sein Auto. Das Fahrzeug drehte 
sich, schleuderte mit dem Heck in die 
ansteigende Böschung und kam zum 
Stillstand. Dabei wurde die Böschung 
beschädigt. 

Das kümmerte den Fahrer aber 
nicht. Ohne auszusteigen fuhr er zum 
Rastplatz Fuchsberg, wo er sein Auto 
begutachtete, jedoch keinen Schaden 
feststellte. Erst von zu Hause aus infor-
mierte der Mann die Polizei. 

Im Strafbefehl heisst es: «Da der Be-
schuldigte die genannte Kollision zwar 
bemerkte, jedoch aufgrund des Spu-
renbildes an seinem Fahrzeug nicht 
von einem Drittschaden ausging, die-
sen jedoch hätte bemerken können, 
nämlich indem er an der Unfallstelle 
ausgestiegen und die Böschung begut-
achtet hätte, entfernte er sich pflicht-
widrig vom Unfallort, ohne den Eigen-
tümer der beschädigten Böschung zu 
informieren oder alternativ unverzüg-
lich die Polizei zu verständigen.» Das 
Ganze kostet den 37-Jährigen jetzt or-
dentlich Geld. Insgesamt 1900 Fran-
ken muss er bezahlen, bestehend aus 
1100 Franken Busse und 800 Franken 
Verfahrenskosten. (mwa)

Die Sache mit  
der Notdurft
Im März letzten Jahres verrichtete 
ein 26-jähriger Eritreer die Notdurft 
ausserhalb sanitärerer Anlagen, wie es 
im Juristendeutsch heisst. Er hatte bei 
einem Restaurant an einem Märchler 
Bahnhof an eine Treppe uriniert. Not-
durft hin oder her: Das ist nicht er-
laubt. Per Strafbefehl wurde er nun zu 
einer Busse von 50 Franken verurteilt. 
Hinzu kommen 100 Franken Gebüh-
ren. (mwa)


